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Gemeinderat 
 

28.06.2017 

 

Protokoll 
 

über die Sitzung des GEMEINDERATES der Stadt Waidhofen an der Thaya, im 
Sitzungssaal des Rathauses, am Mittwoch, den 28. Juni 2017, die der Bürgermeister 
um 19.06 Uhr unmittelbar nach Eintreffen von GR Susanne WIDHALM (ÖVP), eröffnet 
hat. 
 

 Anwesende: Bgm. Robert ALTSCHACH (ÖVP)  
 Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL (FPÖ) 
 
 die Stadträte: SR Melitta BIEDERMANN (ÖVP) 
  Eduard HIESS (ÖVP) 
  Mag. Thomas LEBERSORGER (ÖVP) 
  ÖKR Alfred STURM (ÖVP)  
  Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE) 
  Franz PFABIGAN (SPÖ) 

 
 die Gemeinderäte: Gerhard BAYER (ÖVP) 

OSR Dir. Oswald FARTHOFER (ÖVP) 
Bernhard HÖBINGER (ÖVP) 
OSR Dir. Johann KARGL (ÖVP) 

  Astrid LENZ (ÖVP)  
  DI Bernhard LÖSCHER (ÖVP) 
  Kurt SCHEIDL (ÖVP) 
   Susanne WIDHALM (ÖVP) 
   Elfriede WINTER (ÖVP) 
   Michael FRANZ (FPÖ) 
  Markus HIESS (FPÖ) 
  Harald LEDL (FPÖ) 
  Ingeborg ÖSTERREICHER (FPÖ) 

Ing. Jürgen SCHMIDT (FPÖ) 
Rainer CHRIST (GRÜNE) 
Erich EGGENWEBER (GRÜNE) 
Herbert HÖPFL (GRÜNE) 
Andreas HITZ (SPÖ) 
Reinhard JINDRAK (SPÖ) 
Stefan VOGL (SPÖ) 

   
Entschuldigt:  GR Marco BURGGRAF (FPÖ) 

 
der Schriftführer: StA.Dir. Mag. Rudolf POLT  
   
Die Sitzung ist beschlussfähig. 
Die Sitzung ist öffentlich. 
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Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden nachweislich mit der Einladung des 
Bürgermeisters vom 21.06.2017 unter Angabe der Beratungsgegenstände von dieser 
Sitzung verständigt. Die Tagesordnung wurde am 21.06.2017 an der Amtstafel 
angeschlagen. 
 
 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage A diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer 
Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Grundstücksangelegenheiten 
Grundstücke Nr. 387/2 und 661/2, EZ 73, KG 21157 Matzles, Öffentliches Gut, 
Zuschreibungen“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Robert ALTSCHACH gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 5 c) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
StR Ing. Martin LITSCHAUER (GRÜNE), GR Rainer CHRIST (GRÜNE), GR Erich 
EGGENWEBER (GRÜNE), GR Herbert HÖPFL (GRÜNE), StR Franz PFABIGAN 
(SPÖ), GR Andreas HITZ (SPÖ) und GR Stefan VOGL (SPÖ) bringen vor Beginn der 
Gemeinderatssitzung schriftlich den als Beilage B diesem Protokoll angeschlossenen 
und mit einer Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Antrag auf Ausarbeitung von Richtlinien für die Verwendung des Logos der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat“ 
 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bgm. Robert ALTSCHACH gibt bekannt, dass diese Angelegenheit als 
Punkt 17) der Tagesordnung behandelt wird. 
 
 
 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F: 
Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL bringt vor Beginn der Gemeinderatssitzung 
schriftlich den als Beilage C diesem Protokoll angeschlossenen und mit einer 
Begründung versehenen Dringlichkeitsantrag ein: 
 
„Klärung der Zuständigkeiten und Kompetenzen“ 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 13 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der GRÜNE, StR Franz PFABIGAN (SPÖ), 
GR Andreas HITZ (SPÖ) und GR Stefan VOGL (SPÖ)). 

Der Vorsitzende (Bgm. Robert ALTSCHACH) hat nicht erhoben wer gegen den Antrag 
ist und wer sich der Stimme enthält.  

Der Bürgermeister stellt fest, dass damit der Antrag abgelehnt ist. 

 

Die Tagesordnung lautet: 
 

Öffentlicher Teil: 

1) Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des 
Gemeinderates vom 26. April 2017 

2) Bestellung eines Gemeinde-Jugendreferenten 

3) Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss 
vom 29.05.2017 

4) Bericht über die Gebarungseinschau des Amtes der NÖ Landesregierung - 
Stellungnahme 

5) Grundstücksangelegenheiten 
a) Verkauf einer Trennfläche des Grundstückes Nr. 658/1, EZ 73, KG 21157 

Matzles, Öffentliches Gut 
b) Zustimmung zur Vornahme von Geländeänderungen auf Grundstück 

Nr. 1337/1, KG 21194 Waidhofen an der Thaya 
c) Grundstücke Nr. 387/2 und 661/2, EZ 73, KG 21157 Matzles, Öffentliches 

Gut, Zuschreibungen 

6) Bedeckung außerplanmäßige Ausgabe - Ankauf von Grundstücksteilen und 
Grundstücken Nr. 1308/1, 1309, 1311 und 1312/1, KG 21194 Waidhofen an der 
Thaya, Hochwasserschutzanlage Waidhofen an der Thaya – Stadtgebiet 

7) Richtlinien über die Direktförderung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya 

8) Richtlinien über die Direktförderung von Fassadenrenovierungen in der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

9) Subvention Verein „Pro Waidhofen“ – Adventzauber 2017 

10) Radwegroute Thayarunde – Asphaltierung Feldweg Hollenbach - Altwaidhofen 

11) Malakademie 
a) Einvernehmliche Auflösung der Vereinbarung vom 30. April 2013 
b) Subvention – Malakademie 

33565



12) Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land – Verpflichtungserklärung 
Kindergartenbeitrag für das Kindergartenjahr 2017/2018 

13) Kooperation zwischen Albert Reiter Musikschule und Neue Mittelschule 
Waidhofen an der Thaya 

14) Feuerwehrangelegenheiten – Zustimmung zur kostenlosen Benützung der 
„Manzhalle“ durch die Freiwillige Feuerwehr Altwaidhofen zur Abhaltung der 
Bezirkswasserwehrleistungsbewerbe 

15) Ergänzung zum Übereinkommen mit dem Land Niederösterreich über die 
Errichtung und Erhaltung des Kreisverkehrs Raiffeisenstraße samt Anschlüssen 
vom 20.12.2011 

16) Anpassung der Gleitzeitvereinbarung im Rathaus 

17) Antrag auf Ausarbeitung von Richtlinien für die Verwendung des Logos der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya und Beschlussfassung durch den 
Gemeinderat 

Nichtöffentlicher Teil: 
 

18) Änderung von Energieliefervereinbarungen - Abschluss der Zusatzvereinbarung 
Strom Nr. SEL-WT-17-GEMEINDE-0004 zur bestehenden 
Energieliefervereinbarung SEL-WT-14-GEMEINDE-0009 
 

19) Ansuchen um Reduktion der Mietkosten im Kulturschlössl für eine längerfristige 
Vermietung 
 

20) Personalangelegenheiten 
a) Personalnummer 221, Aufnahme einer Musikschullehrerin auf unbestimmte 

Zeit 
b) Personalnummer 227, Aufnahme eines Musikschullehrers auf unbestimmte 

Zeit 
c) Personalnummer 103, Überstellung in eine andere Entlohnungsgruppe 

21) Berichte 
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…………………………….………………………………..……..……………….……………….……….…. 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 1 der Tagesordnung 

Entscheidung über Einwendungen gegen das Protokoll über die Sitzung des Ge-
meinderates vom 26. April 2017 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung keine 
Einwände erhoben wurden. 

Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 2 der Tagesordnung 

Bestellung eines Gemeinde-Jugendreferenten 

SACHVERHALT: 
Gemäß § 30 a) NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 i.d.d.g.F. können Mitglieder des 
Gemeinderates zur Wahrung der Interessen der Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich vom 
Gemeinderat mit besonderen Aufgaben betraut werden. Jedenfalls sind Jugendgemeinderäte 
und Bildungsgemeinderäte zu bestellen. Sie haben ihre Berichte dem Gemeinderat zu erstat-
ten und haben den zuständigen Gemeindeorganen Empfehlungen für die in diesen Bereichen 
in einem bestimmten Fall zu treffenden Maßnahmen zu geben. 
 
Der Gemeinde-Jugendreferent sollte einerseits Drehscheibe zwischen dem Landesjugendre-
ferat und den örtlichen Vereinen, andererseits Bindeglied der Jugendlichen der Gemeinden 
zu den Jugendorganisationen und Vereinen hin sein. 

Der Gemeinde-Jugendreferent hilft bei der Organisation der Jugendveranstaltungen und un-
terstützt die Vereine bei ihrer Arbeit. Für diese Tätigkeiten bekommt er Unterstützung vom 
Jugendreferat in Form von Seminaren, der monatlich erscheinenden Gemeinde-Jugendrefe-
rentenzeitung (in der Trends der Jugendarbeit beschrieben sind), Fachliteratur, usw. 

Der Gemeinde-Jugendreferent erhält vom Jugendreferat weiters alle Aussendungen und ju-
gendrelevante Informationen und sollte diese an die Jugendorganisationen/Vereine der Ge-
meinde weiterleiten. 

Zu den Aufgaben des Gemeinde-Jugendreferenten gehören die Analyse der Situation der 
Jugendorganisationen vor Ort und aktivieren bzw. motivieren von schwachen Vereinen. Das 
Initiieren von neuen Aktionen und Veranstaltungen, das Herausarbeiten von Problemstellun-
gen in der Gemeinde, sowie Lösungen dazu mit Jugendvereinen planen – leiten und wenn 
notwendig Hilfestellung geben. 

Der Gemeinde-Jugendreferent ist in der Gemeinde nicht nur Drehscheibe für Jugendanliegen 
sondern organisiert und veranstaltet selber von sich aus Aktionen und Aktivitäten im Sinne 
der Jugend. 

Die Tätigkeit des Gemeinde-Jugendreferenten ist ehrenamtlich. 

In der von der NÖ Landesregierung ausgeschriebenen Gemeinderatswahl am 25.01.2015 
wurden die Mitglieder des Gemeinderates der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya neu 
gewählt.  
In der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 26.03.2015, Tagesordnungspunkt 13 wur-
den GR Johannes WAIS (ÖVP) und GR Marco BURGGRAF (FPÖ) als Gemeinde-Jugendre-
ferenten namhaft gemacht.  
GR Johannes WAIS schied mit Wirkung 30.11.2016 aus dem Gemeinderat aus. 
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Seitens des Freiheitlichen und Unabhänigigen Gemeinderatsklubs Waidhofen an der Thaya 
ist am 20.06.2017 nachfolgendes Schreiben bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
eingelangt: 

„Betrifft: Gemeinde-Jugendreferent 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

lieber Robert! 

Im Zuge der Gemeinderatssitzung vom 26.3.2015 wurde GR Marco Burggraf zum Gemeinde-
Jugendreferent bestellt. Aufgrund einer berufstätigen Verhinderung (sehr viele Baustellen in 
Wien) legt GR Marco Burggraf diese Funktion zurück. 

Als Zustellungsbevollmächtigen nominiere ich seitens des Klubs der Freiheitlichen und Un-
abhängigen Herrn GR Michael Franz. 

Mit der Bitte um Weiterleitung an den Bürgermeister und Vornehmen der weiteren Schritte 
verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 

Inge Österreicher“ 

Es soll daher GR Michael FRANZ die ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinde-Jugendreferent 
übernehmen. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG der GR Ingeborg ÖSTERREICHER für den Freiheitlichen und Unabhängigen Ge-
meinderatsklub Waidhofen an der Thaya an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Als Gemeinde-Jugendreferent wird 

GR Michael FRANZ 

namhaft gemacht. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 3 der Tagesordnung 

Bericht über die angesagte Gebarungsprüfung durch den Prüfungsausschuss 
vom 29.05.2017 

Das Sitzungsprotokoll über die am 29.05.2017 angesagte Gebarungsprüfung durch den Prü-

fungsausschuss wird mit der schriftlichen Äußerung des Bürgermeisters und des Kassenver-

walters dem Gemeinderat vorgelegt und vollinhaltlich durch GR Ing. Jürgen SCHMIDT zur 

Kenntnis gebracht. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 4 der Tagesordnung 

Bericht über die Gebarungseinschau des Amtes der NÖ Landesregierung - Stellung-
nahme 

SACHVERHALT: 
Das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Gemeinden, hat bei der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya gemäß § 89 NÖ Gemeindeordnung i.d.d.g.F. eine Gebarungseinschau 
vorgenommen. Diese Überprüfung fand am 05.und 06. April 2017 durch Herrn Gerhard Pöp-
pel statt. 
 
Der Bericht über die Gebarungseinschau wurde mit Schreiben vom 09. Juni 2017, Kennzei-
chen IVW3 –A-3222001/009-2017, an die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übermit-
telt. 
 
„Betrifft 
Stadtgemeinde Waidhofen  an der Thaya, 
Verwaltungsbezirk  Waidhofen  an der Thaya; Gebarungseinschau 
 
Nachstehend wird das Ergebnis der durchgeführten Gebarungseinschau gemäß 

§ 89 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) zur Vorlage an den Gemeinderat 
übermittelt. Die letzte Gebarungseinschau fand im Jahr 2015 statt. Bei der nunmehrigen stich-
probenweisen Einschau stellte der Bereich „Kassenführung" den Schwerpunkt dar. 

Der Prüfbericht beinhaltet folgende Bereiche (Index): 

1. Kassenführung 

1.1. Kassenbestandsaufnahme 

1.2. Kassenbuch 

1.3. Unterschriftenprobenblätter 

1.4. Rücklagen 

2. Finanzlage  

 

1.       Kassenführung 

1.1.    Kassenbestandsaufnahme 

Zu Beginn der Gebarungseinschau wurden (aufgrund des Tagesabschlusses vom 
24. März 2017) die Kassenbestände überprüft und eine Niederschrift verfasst, von der eine 
Ausfertigung bei der Stadtgemeinde belassen wurde. Es ergab sich die Übereinstimmung 
zwischen den Kassensoll- und Kassenistbeständen. 
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1.2.     Kassenbuch 

Es gibt insgesamt fünf Barkassen (vier in der Bürgerservicestelle, eine bei der Bestattung). 
Die einzelnen Kassenbücher werden elektronisch geführt, der jeweilige Saldo wird wöchent-
lich gebildet, die Unterschriften der kassenführenden Bediensteten scheinen auf. 

Gemäß § 9 Abs. 2 der NÖ Kassen- und Buchführungsverordnung 
ist nach Beendigung der Kassengeschäfte der Saldo im Kassen 
buch täglich festzuhalten, die Buchung ins Hauptbuch zu über-
nehmen und mit dem Barbestand zu vergleichen. 

1.3.    Unterschriftenprobenblätter 

Auf den Unterschriftenprobenblättern für die Sparbücher betreffend „Begräbnisvorsorge" bei 
der Waldviertler Sparkasse Bank AG fehlt die Unterfertigung durch den Kassenverwalter-
Stellvertreter. 

Gemäß § 76 Abs. 4 NÖ GO 1973 ist bei Überweisungen und Behe-
bungen von Sparbüchern eine Doppelzeichnung vorzusehen. 
Zeichnungsberechtigt sind der Bürgermeister, der Vizebürger-
meister, der Kassenverwalter, der erforderlichenfalls zu bestel-
lende Stellvertreter und weitere vom Bürgermeister schriftlich be-
stimmte Personen. Die Unterschriftenprobenblätter sind entspre-
chend zu ergänzen.  

1.4.    Rücklagen 

Bei den jeweiligen Beständen lt. Rücklagennachweis handelt es sich (mit Ausnahme der 
Sparbücher „Bestattungsvorsorge") nicht um tatsächlich ausgeschiedene  Geldbestände (wie 
auch im Nachweis vermerkt) sondern sind die Beträge auf den Zahlwegen in den laufenden 
Beständen enthalten (Verbuchung über die durchlaufende Gebarung, Durchlauferkonto 9/-
939 „Haushaltsrücklagen"). Eigene Rücklagensparbücher konnten daher aus den genannten 
Gründen nicht vorgelegt werden. Zum Zeitpunkt der Einschau waren Kassenbestände von 
rd. € 1.654.000,-- vorhanden, die Höhe der Rücklagen betrug rd. € 1.707.000,-- (Endbestand 
lt.  Rechnungsabschluss  (RA) 2016). 

Zuführungen an oder Entnahmen aus Rücklagen bedürfen so ge-
nannter Soll-Ist-Buchungen, d.h., sie dürfen nicht nur buchhalte-
risch vorgeschrieben werden, sondern müssen auch abgestattet 
werden. 

Rücklagen sind aus der laufenden Gebarung tatsächlich ausge-
schiedene Geldbestände, die zur späteren Verwendung für einen 
bestimmten Zweck angesammelt werden. (KDZ, Finanz- und Be-
triebswirtschaft der Gemeinden, Stichworte für die Praxis).  Rück-
lagenbewegungen bedürfen daher auch des tatsächlichen Geld-
flusses. (vgl. Kommentar zum § 69 Abs. 2 der NÖ GO 1973). 

Die Führung des Rücklagennachweises sowie Zuführungen an 
und Entnahmen aus Rücklagen im Voranschlag (VA) bzw. RA 
sind in den §§ 9 Abs. 2 Z. 3 und 17 Abs. 2 Z. 3 der VRV geregelt. 
Die Rücklagen der Stadtgemeinde können mit dieser Definition 
grundsätzlich nicht in Einklang gebracht werden. Sollte die der-
zeitige Vorgangsweise dennoch beibehalten werden, ist jeden-
falls sicherzustellen, dass die Girobestände die Höhe der ,,aus-
geborgten Rücklagen" nicht unterschreiten.  
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2.        Finanzlage 

Die Entwicklung der Finanzkraft und des Schuldenstandes  stellt sich anhand der Jahre 

2015 bis 2017 wie Folgt dar: 

Beträge ger. € 100,-- (lt.RA und VA) 2015 2016 2017 

Umlagenfinanzkraft 7.580.900,-- 7.666.300,-- 7.697.000,-- 

Schuldenstand per 31. Dezember, Schuldenart 1 2.663.300,-- 2.207.400,-- 1.975.900,-- 

Schuldenstand per 31. Dezember, Schuldenart 2 8.868.000,-- 8.775.900,-- 8.611.700,-- 

 

Auf Basis des VA 2017 errechnet sich eine positive Finanzspitze. Unter dem Begriff „Finanz-
spitze" ist jener Wert bzw. Betrag zu verstehen, der sich bei Gegenüberstellung der laufenden 
Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres ergibt. Eine positive Finanz- spitze (bei der 
die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben übersteigen), sagt aus, dass der Gemein-
dehaushalt mögliche, zusätzliche Belastungen bis zu einem bestimmten Ausmaß finanziell 
verkraften kann, ohne dass der Ausgleich im ordentlichen Haushalt gefährdet wird. Es wird 
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass in der positiven Finanzspitze der hohe Über-
schuss aus dem Betrieb der Abwasserbeseitigung als laufende Einnahme berücksichtigt ist 
und eine Verringerung dieses Überschusses (z.B. durch Darlehensannuitäten) zu einer Ver-
schlechterung der Finanzspitze führen würde. 

Zur Absicherung der derzeitigen Finanzlage sollten jedenfalls fol-
gende Maßnahmen gesetzt werden: 

 Beobachtung der finanziellen Entwicklung unter Zuhilfen-
ahme des Instruments der mittelfristigen Finanzplanung; 

 Prüfung neuer Vorhaben auf allfällige Mehr- bzw. Folge- 
kosten (wie z.B. Darlehensannuitäten, Leasingraten, Be-
triebskosten, u.ä.); 

 Auftragsvergaben - wie bereits bisher - erst nach gesicher-
ter Finanzierung, wobei unbedingt darauf zu achten ist, 
dass der Baufortschritt so weit als möglich auf das tat-
sächliche Einlangen eventueller Förderungsmittel abge-
stimmt wird;  

 Weiterhin kostendeckende Führung der Gebührenhaus-
halte. 
 

Dieser Bericht ist dem Gemeinderat in einer Sitzung unter einem 
eigenen Tagesordnungspunkt vollinhaltlich zur Kenntnis zu brin-
gen. Die aufgrund des Überprüfungsergebnisses getroffenen 
Maßnahmen sind der Aufsichtsbehörde gemäß § 89 Abs. 2 NÖ 
GO 1973 innerhalb von drei Monaten mitzuteilen.“ 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Der Bericht der Gebarungseinschau wird zur Kenntnis genommen. 

 

Des Weiteren wird diesbezüglich gemäß § 89 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.d.g.F. 
folgende Stellungnahme abgegeben: 
 

Stellungnahme zu Punkt 1.2. Kassenbuch:  
 

Ab sofort wird der Saldo der einzelnen Kassen täglich festgehalten und die Buchungen ins 
Hauptbuch übernommen.  
 

Stellungnahme zu Punkt 1.3. Unterschriftsprobenblätter:  
 

Die Unterschriftsprobenblätter für die Sparbücher bei der Waldviertler Sparkasse Bank AG 
betreffend „Begräbnisvorsorge“ wurden bereits um die Zeichnungsberechtigung des Kassen-
verwalter-Stellvertreters ergänzt. 
 

Zeichnungsberechtigt sind: 
 

1. Bgm. Robert ALTSCHACH 
2. Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL 
3. Stadtamtsdir. Mag. Rudolf POLT 
4. Herbert BRUNNER 
5. Gottfried HUTTER 
6. Irmgard SCHERZER 
7. Jürgen LUNZER 

 
Die Doppelzeichnung wurde folgendermaßen festgelegt: 
 

1 mit 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 
2 mit 1, 3, 4, 5, 6 oder 7 
3 mit 1, 2, 4, 5, 6 oder 7 
4 mit 1, 2 oder 3 
5 mit 1, 2 oder 3 
6 mit 1, 2 oder 3 
7 mit 1, 2 oder 3 

 
Stellungnahme zu Punkt 1.4. Rücklagen:  
 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat die momentane Vorgehensweise aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus gewählt. Es wird daher von der Eröffnung eigener Rücklagenspar-
bücher Abstand genommen.  
 
Es wird darauf geachtet, dass der Girobestand die Höhe der buchhaltärisch gebildeten Rück-
lagen nicht unterschreitet. 
 
Stellungnahme zu Punkt 2. Finanzlage: 
 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya nimmt die Ausführungen zur Finanzlage zur 
Kenntnis. Wie auch in der Vergangenheit wird weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die 
kostendeckende Führung der Gebührenhaushalte gelegt. Unter Berücksichtigung der derzeit 
angespannten finanziellen Lage wird mit neuen Vorhaben erst dann begonnen, wenn die Fi-
nanzierung und auch die Bedeckung der Folgekosten gesichert sind. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
a) Verkauf einer Trennfläche des Grundstückes Nr. 658/1, EZ 73, KG 21157 Matzles,  
 Öffentliches Gut 

SACHVERHALT: 
Herr Albert Lechner, 1020 Wien, Aspernbrückengasse 4/4, hat die Liegenschaft in 3830 
Waidhofen an der Thaya, Matzles 22, mit den Grundstücksnummern 72/1 und 73/1, EZ 142, 
KG 21157 Matzles, erworben. Für ein künftiges Bauverfahren hat er die erworbene Liegen-
schaft vermessen lassen. Im Zuge der Vermessungsarbeiten hat Herr Albert Lechner den 
mündlichen Antrag an den anwesenden Vertreter der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya, Herrn DI(FH) Michael Androsch, gerichtet, die Zufahrt zwischen den beiden vorgela-
gerten Vorgärten, welche im Eigentum des Öffentlichen Gutes steht, zur Arrondierung seiner 
Liegenschaft käuflich zu erwerben.  

Im Teilungsplan des Büros Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ.: 2927/17, wurde die für den öffentlichen Verkehr entbehrli-
che Fläche (Zufahrt) zwischen der Ortsstraße und der Toreinfahrt mit 22 m² ausgewiesen. 

Beim Jour fixe (Bürgermeister, Vizebürgermeister und Verwaltung) am 29.05.2017 wurde 
vom Bürgermeister vorgeschlagen, den Preis für den Verkauf der Trennfläche mit 
EUR 5,00/m² festzusetzen. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 12.06.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 20.06.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 20.06.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die Trennfläche des Grundstückes Nr. 658/1, EZ 73, KG 21157 Matzles, im Ausmaß 
von 22 m² (Zufahrt zwischen Ortsstraße und der Toreinfahrt der Liegenschaft Matzles 22) 
zum Quadratmeterpreis von EUR 5,00, somit zum Verkaufspreis von EUR 110,00 an Herrn 
Albert Lechner, 1020 Wien, Aspernbrückengasse 4/4, zu nachstehenden Bedingungen ver-
kauft:  
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Alle mit dem Kauf der Trennfläche und der grundbücherlichen Durchführung verbundenen 
Kosten, Gebühren und Abgaben, welcher Art auch immer, hat der Käufer zu tragen. Weiters 
hat der Käufer die Immobilienertragsteuer sowie die Kosten für deren Berechnung und die 
Erstellung der Abgabenerklärung auf elektronischem Wege derselben zu tragen. 

Die Verkäuferin haftet für die vollkommene Satz- und Lastenfreiheit der Trennfläche des 
Grundstückes Nr. 658/1, EZ 73, KG 21157 Matzles, nicht aber für ein bestimmtes Ausmaß 
oder eine besondere Eigenschaft oder Beschaffenheit und auch nicht für die Freiheit von 
allfälligen nicht verbücherten Dienstbarkeiten oder zugunsten der EVN AG oder zugunsten 
anderer Leitungsträger bestehender Leitungsrechte. 

Der Kaufpreis ist binnen 14 Tagen nach Vorliegen des endgültigen Vermessungsergebnisses 
auf das Konto der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, bei der Waldviertler Sparkasse 
Bank AG, IBAN: AT09 2027 2083 0000 1107, BIC: SPZWAT21XXX, zur Einzahlung zu brin-
gen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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………………………………………………………………………………………….………………….……… 

 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
b) Zustimmung zur Vornahme von Geländeänderungen auf Grundstück Nr. 1337/1, 
 KG 21194 Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 26.04.2017 wurde eine Teilfläche des Grundstücks 
1337, EZ 1393, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, im Ausmaß von 5.300 m² an Herrn Ale-
xander Lirnberger, wohnhaft in 3830 Waidhofen an der Thaya, Dittrichstraße 24, zur Verle-
gung seines Betriebes, Autohauses und KFZ-Werkstätte, verkauft. 

Im Auftrag des Käufers wurde durch das Büro Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waid-
hofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, die Erstellung einer Vermessungsurkunde 
(laufend unter GZ 2921/17) erstellt. Diese weist das verkaufte Grundstück als neue Parzelle 
mit der Grundstücksnummer 1337/2 aus. Die verbleibende Fläche wird unter der Grund-
stücksnummer 1337/1 fortgeführt. 

Durch Herrn Alexander Lirnberger wurde mit Schreiben vom 19.05.2017 folgender Antrag 
eingebracht: 

„Betrifft: Zustimmungserklärung für Geländeänderungen auf Grundstück 1337/1 im Eigentum 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich habe vor kurzem das Grundstück 1337/2, KG Waidhofen an der Thaya im Betriebsgebiet 
Ost von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya erworben. Es ist beabsichtigt, an diesem 
neuen Standort Gebäude für eine KFZ-Werkstätte sowie für Autohandel zu errichten. 

Im Zuge der Planungen wurde festgestellt, dass das Baugrundstück teilweise um bis zu 1,50 
m tiefer liegt, als die ÖAMTC-Straße, über welche ich die Erschließung des Grundstücks 
vorzunehmen habe. 

Die für meinen Betrieb beste Lösung besteht im Anheben der Geländeoberkante auf das 
ungefähre Niveau der nord- bzw. ostseitig bestehenden Straßen. Dies ist jedoch auf Grund 
der derzeitigen Regelungen in der Bauordnung nicht über die gesamte Fläche hinweg mög-
lich, da im südlichen Bauwich in Richtung Grundstück 1337/1, welches im Besitz der Stadt-
gemeinde steht, eine Anhebung des Geländes nicht genehmigungsfähig ist.  

Somit würde ein zumindest 3 m breiter Grundstücksstreifen entstehen, der nach meinem Be-
triebskonzept eigentlich nicht nutzbar ist. 
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Die Lösung für dieses Problem, ist eine grenzübergreifende Anhebung des Geländes, also 
sowohl auf meinem Grundstück, als auch auf dem Grundstück der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya. 

Diesem Schreiben sind Planunterlagen beigefügt, wie diese beiderseitige Geländekorrektur 
aussehen soll, die voll und ganz auf meine Kosten inkl. aller Wiederherstellungsmaßnahmen 
(Planieren, Begrünen etc.) errichtet werden würde.  

Der Vorteil für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya würde darin liegen, dass auch 
diese Fläche wesentlich unter Straßenniveau liegt und bei einer Bebauung damit zu rechnen 
ist, dass das Gelände entsprechend angehoben wird. 

Ich ersuche daher, mir die Zustimmung zu erteilen, das Gelände auf Ihrem Grundstück im 
Zuge meines Projektes und auf meine Kosten entsprechend anheben zu dürfen.  

Hochachtungsvoll 

Alexander Lirnberger“ 

Dem Schreiben ist eine Planunterlage mit dem Titel „Höhenänderung auf dem Grst. 1337/1 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya“, vom 02.06.2017, verfasst von der Fa. Reiss-
müller Baugesellschaft m.b.H., 3830 Waidhofen an der Thaya, Wienerstraße 45, beigefügt, 
die im Wesentlichen einen Lage- und Höhenplan im Maßstab 1:200 zeigt. Die dargestellte 
Geländeänderung zeigt eine 3 m breite Fortsetzung der geplanten Höhe des Grundstücks 
1337/2 und anschließend eine Böschung im Verhältnis 1:10.  

Am 07.06.2017 wurde ein Lokalaugenschein mit dem Pächter vorgenommen und das Vorha-
ben anhand der gelieferten Planbeilage besprochen. 

Die Pachtfläche beträgt 1,2711 ha, für die ein jährlicher Pachtzins von brutto EUR 184,75 zu 
bezahlen ist. Der Pachtvertrag enthält keine Regelung bezüglich Preisanpassung. 

Die von der Geländeänderung betroffene Fläche beträgt ca. 0,20 ha. 

Nach Durchführung der Geländeänderung ist zu erwarten, dass die Fläche in den 2 darauf-
folgenden Jahren nur mit Abstrichen landwirtschaftlich genutzt werden kann. Ebenso kommt 
es zu Mehraufwänden zum Beispiel im Übergangsbereich zum gewachsenen Boden oder 
wenn die Fläche nach Setzungen zu begradigen ist. 

Seitens des Pächters besteht Zustimmung zum Vorhaben, soferne ihm für die Anbauperiode 
nach erfolgter Geländeänderung einmalig die Bezahlung des Pachtzinses von brutto EUR 
184,75 als Entschädigung für Ernteentgang und Mehraufwand erlassen wird. Weiters wurde 
erbeten, dass die Durchführung der Anschüttung zeitlich nur in Abstimmung mit ihm und nur 
nach erfolgter Ernte im Herbst und vor der Ansaat der landwirtschaftlichen Nutzfläche erfolgt, 
damit für ihn kein unnötiger Arbeitsaufwand entsteht, bzw. die entsprechenden landwirt-
schaftlichen Anträge bei der Agrarmarkt Austria (AMA) im Vorfeld auch richtig eingebracht 
werden können. 

Mit e-mail vom 08.06.2017 wurden Herrn Lirnberger folgende Bedingungen für eine Zustim-
mung zur Kenntnis gebracht 

- Abstimmung des Ausführungstermins mit dem Pächter 

- Durchführung der Anschüttung nur im Zeitraum nach der Ernte bis zur neuerlichen 

Aussaat 
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Mittels schriftlicher Rückantwort per e-mail am selben Tag wurden diese Bedingungen durch 
den Antragsteller zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 12.06.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 20.06.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 20.06.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Herrn Alexander Lirnberger wird die Zustimmung erteilt, das Gelände auf der neugeformten 
Parzelle Nr. 1337/1, KG Waidhofen an der Thaya (lt. Teilungsplan GZ 2921/17, Vermes-
sungskanzlei Dr. Döller), gemäß der Antragsbeilage „Höhenänderung auf dem Grst. 1337/1 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya“, vom 02.06.2017, verfasst von der Fa. Reiss-
müller Baugesellschaft m.b.H., 3830 Waidhofen an der Thaya, Wienerstraße 45, in seinem 
Auftrag und auf seine Kosten anheben zu dürfen, wobei folgende Bedingungen einzuhalten 
sind: 

- Abstimmung des Ausführungstermins mit dem Pächter 

- Durchführung der Anschüttung nur im Zeitraum nach der Ernte bis zur neuerlichen 

Aussaat 

und 

nach der erfolgten Geländeänderung wird dem Pächter der vor genannten, neugeformten 
Parzelle, als  Entschädigung für Ernteentgang und Mehraufwand der Betrag von brutto 
EUR 184,75 zugestanden, wobei dieser Betrag mit dem Pachtzins gegenverrechnet wird. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 5 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten 
c) Grundstücke Nr. 387/2 und 661/2, EZ 73, KG 21157 Matzles, Öffentliches Gut, 
 Zuschreibungen 

SACHVERHALT: 
Die Ehegatten Kurt und Silvia Strohmayer-Dangl, 3830 Waidhofen an der Thaya, Matzles 39, 
als derzeitige Eigentümer des Grundstückes Nr. 386, KG 21157 Matzles, beabsichtigen unter 
Vergrößerung der Fläche ihr Grundstück zum Bauplatz erklären zu lassen. In diesem Zuge 
sind geringe Flächen ins Öffentliche Gut abzutreten.  

Diese Abtretungen und die neuen Grundgrenzen wurden in der Vermessungsurkunde der Dr. 
Döller Vermessungs ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, 
GZ. 2979/17, dargestellt. 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL stellte mit Schreiben vom 28.06.2017 nachfolgen-
den Dringlichkeitsantrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Vzbgm. KO LAbg. Gottfried WALDHÄUSL an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen:  

Auf Grund des Teilungsplanes der Dr. Döller Vermessung ZT GmbH, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Raiffeisenpromenade 2/1/8, GZ. 2979/17, werden folgende Zuschreibungen zum 
Öffentlichen Gut der KG 21157 Matzles genehmigt: 

Lastenfreie Zuschreibungen zur Liegenschaft EZ 73 der KG 21157 Matzles, Öffentliches Gut: 

aus EZ aus Grundstück Nr. Trennfläche zu Grundstück Ausmaß m² 

109 382/1 „1“ 387/2 1 

121 386 „2“ 387/2 3 

109 382/1 „3“ 661/2 0 

121 386 „4“ 661/2 12 
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und 

dieser Beschluss ist gemäß § 4 Ziffer 3b des NÖ Straßengesetzes 1999 kundzumachen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Bedeckung außerplanmäßige Ausgabe - Ankauf von Grundstücksteilen und Grund-
stücken Nr. 1308/1, 1309, 1311 und 1312/1, KG 21194 Waidhofen an der Thaya, Hoch-
wasserschutzanlage Waidhofen an der Thaya – Stadtgebiet 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 01.09.2016, Punkt 8 b) der Tagesordnung, wurde der An-
kauf von Grundstücksteilen und Grundstücken Nr. 1308/1, 1309, 1311 und 1312/1, KG 21194 
Waidhofen an der Thaya von den Liegenschaftseigentümern Kurt Hölzl, Bernard Nathan und 
Karin Inhofner genehmigt. Auf diesen Grundstücksteilen und Grundstücken wurde eine Flut-
mulde der Hochwasserschutzanlage Waidhofen an der Thaya – Stadtgebiet errichtet. Die 
Bedeckung des Kaufpreises und der geschätzten Nebenkosten war über das Konto 5/6392-
0040 Hochwasserschutz, Baukosten gegeben.  

Es wurde davon ausgegangen, dass die Grundstücksangelegenheit noch vor Jahresende 
2016 grundbuchsmäßig abgeschlossen werden kann. Verzögerungen sind unter anderem 
eingetreten bei der Bescheinigung des Teilungsplanes im November 2016 sowie bei der Vor-
schreibung der Grunderwerbsteuer durch das Finanzamt im März 2017. Nach Verbücherung 
der Grundstücksangelegenheit wurde vom Notar Mag. Michael Müllner, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, Bahnhofstraße 4, die Kostennote mit 27.04.2017 in der Höhe von EUR 4.230,90 
für die Vertragserstellung samt Barauslagen gelegt.  

Nachdem davon ausgegangen wurde, dass die Grundstücksangelegenheit im Jahr 2016 zum 
Abschluss gebracht wird, wurde zur Voranschlagserstellung 2017 kein finanzieller Bedarf an-
gemeldet und somit auch kein Haushaltsansatz vorgesehen. 

Da es sich um eine außerplanmäßige Ausgabe handelt, ist eine Bedeckung vorzusehen. 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2017: außerordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 5/6392-0040 (Hochwasserschutz, 
Baukosten) EUR 0,00  
gebucht bis: 12.05.2017 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 
Ansatz a.o.H.: Hochwasserschutz EUR 0,00 

Die Bedeckung erfolgt durch Entnahmen aus der Haushaltsrücklage 9/9390/15. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen und Vermögenswirt-
schaft, Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 12.06.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 20.06.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 20.06.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Da der mit Gemeinderatsbeschluss vom 01.09.2016, Punkt 8 b) der Tagesordnung, beschlos-
sene Ankauf von Grundstücksteilen und Grundstücken Nr. 1308/1, 1309, 1311 und 1312/1, 
KG 21194 Waidhofen an der Thaya von den Liegenschaftseigentümern Kurt Hölzl, Bernard 
Nathan und Karin Inhofner nicht wie vorgesehen zur Gänze im Budgetjahr 2016 abgewickelt 
werden konnte und somit für das Budgetjahr 2017 kein Haushaltsansatz vorgesehen wurde, 
wird die mit dem Grunderwerb vergebene Leistung der Vertragserstellung an Notar Mag. Mi-
chael Müllner, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 4, in der Höhe von 
EUR 4.230,90 als außerplanmäßige Ausgabe durch Entnahmen aus der Haushaltsrücklage 
9/9390/15 bedeckt. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Richtlinien über die Direktförderung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Im Jour fixe am 27.01.2017 hat Vizebürgermeister KO LAbg. Gottfried Waldhäusl die Ausar-
beitung neuer Richtlinien für die Förderung der Waidhofner Wirtschaft angeregt. Der Bürger-
meister Robert Altschach hat den zuständigen Stadtrat Mag. Thomas Lebersorger mit der 
Ausarbeitung derartiger Richtlinien beauftragt. 

In der Gemeinderatssitzung vom 15.12.1988 wurden Richtlinien über die Förderung der Kre-
ditgewährung an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit dem Standort in der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya beschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 01.03.1999 
wurden diese Richtlinien abgeändert. 

Die Förderung besteht in der Gewährung eines Zinsenzuschusses in der Höhe von 50 % der 
zu leistenden Zinsen (Berechnungsgrundlage bildet die arithmetisch gerundete Sekundär-
marktrendite (SMR) für Bundesanleihen, das ist der Durchschnittwert des jeweils zweiten 
Monats des vorangegangenen Quartals zuzüglich einem Aufschlag von 0,5 % p.a.), höchs-
tens jedoch 3 %.  

Mit 01.04.2015 wurde die Zinsreferenz Sekundärmarktrendite (SMR) für Bundesanleihen ein-
gestellt und wurde von der UDRB „Umlaufgewichtete Durchschnittsrendite für Bundesanlei-
hen“ abgelöst. Mit 05.05.2017 beträgt der UDRB-Zinssatz 0,109 %. Mitte des Vorjahres war 
dieser Zinssatz mit -0,197. Zu diesen Konditionen zuzüglich des Aufschlages von 0,5 % p.a. 
hat keine Bank einen Kredit gewährt. Damit wurde die Förderaktion der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya unattraktiv.  

Daher soll die Förderung der gewerblichen Wirtschaft in der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya von Zinsenzuschüssen auf eine Direktförderung umgestellt, vereinfacht und die 
förderfähigen Vorhaben neu definiert werden. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumord-
nung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 06.06.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 20.06.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 20.06.217 an den Gemeinderat: 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

„Richtlinien 

für die Direktförderung der Wirtschaft 

in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

Entsprechend den Zielsetzungen des NÖ Raumordnungsprogrammes 2014 und des örtli-
chen Raumordnungsprogrammes 2000 gewährt die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
zur Sicherung und Entwicklung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
als Handels- und Dienstleistungsstandort und zur Stärkung als touristischer Anziehungspunkt 
eine Förderung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses (Direktzuschuss).  

Der Gemeinderat behält sich vor, auch Förderungsansuchen zu behandeln, die durch diese 
Richtlinien nicht erfasst sind, wenn sie im Einzelfall förderungswürdig erscheinen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen 
zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt 
sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

I. Gegenstand der Förderung: 

Bauliche Investitionen, dazu zählen unter anderem: 

 Neu- oder Umbauten von Betriebsräumen 

 Revitalisierung von Betriebsräumen 

 Erneuerung von sanitären Anlagen und Personalräumen 

 Neugestaltung von Geschäftsportalen und Fassaden 

Neuinvestitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, dazu zählt unter anderem die 
Modernisierung der betrieblichen Ausstattung. 

Ankauf eines Betriebes bei einer Betriebsübernahme zum Zwecke der Existenzgründung. 

Nicht gefördert werden: 

 die Anschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeuganhängern 

 die Anschaffung mobiler Arbeitsgeräte 

II. Förderungswerber: 

Als Förderungswerber kommen Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, des Einzelhandels so-
wie freie Berufe in Betracht, die ihren Firmensitz im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya haben, egal ob es sich um bestehende Unternehmen oder um Neu-
gründungen handelt. 

Der Antragsteller kann eine natürliche oder juristische Person sein. 

III. Ausmaß der Förderung: 
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Die Wirtschaftsförderung der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya besteht aus einem 
einmalig zur Auszahlung gelangenden Zuschuss, sobald durch ein Unternehmen nachweis-
lich ein Mindestvolumen von EUR 20.000,00 (Netto) in den Betrieb bzw. in den Betriebsstand-
ort investiert wird. 

Das Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird in drei Zonen geglie-
dert, wobei die Lage der Liegenschaften (Standorte) in der historischen und erweiterten Kern-
zone im beiliegenden Lageplan (digitale Katastralmappe) färbig hinterlegt ist: 

a) Historische Kernzone (überwiegend Altstadt) [grüne Farbe] 

b) Erweiterte Kernzone (überwiegend Geschäftsstraßen außerhalb historische Kern-

zone) [gelbe Farbe] 

c) Übrige Zone und Katastralgemeinden  

Die Förderung beträgt je nach Lage des Betriebsstandortes: 

EUR 2.500,00 in der historischen Kernzone 
EUR 2.000,00 in der erweiterten Kernzone 
EUR 1.500,00 in der übrigen Zone und Katastralgemeinden 

IV. Förderbedingungen: 

a) Der Förderwerber hat einen Nachweis über seine gewerbliche Tätigkeit bzw. Nach-
weis der Genehmigung zur Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit zu erbringen (Ge-
werbeschein, ev. GISA-Zahl, sonstige Berechtigungsnachweise). 

b) Der Förderwerber darf keine offenen Steuer- oder Abgabenrückstände bei der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya haben. 

c) Die Wirtschaftsförderung kann von einem Gewerbebetrieb pro Standort im Gemein-
degebiet nur einmal innerhalb von 10 Jahren in Anspruch genommen werden. Ge-
währte Zinsenzuschussförderung nach den Richtlinien über die Förderung der Kredit-
gewährung an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit dem Standort in der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya – Pro Wirtschaft bleiben unberücksichtigt. 

 

V. Antragstellung und Auszahlung: 

Der Antrag auf Förderung ist schriftlich mit dem dafür von der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya aufgelegtem Formular einzubringen. 

Folgende Angaben sind unbedingt erforderlich: 

 Daten zum Antragsteller / Firmendaten 

 Angabe / Nachweis des Firmensitzes 

 IBAN / BIC / Bankinstitut für Anweisung 

 Art der Investition (ev. durch ankreuzen vorgegebener Texte) 

 Nachweis der Gewerbeberechtigung bzw. Berufsbefugnis 

Die Rechnungen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung (Posteingangsstempel) nicht älter 
als ein Jahr sein. 
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Die der Förderstelle zukommenden Informationen unterliegen der Amtsverschwiegenheit ge-
mäß § 21 NÖ Gemeindeordnung sowie dem Steuergeheimnis der Bundesabgabenordnung. 

Die Auszahlung der zuerkannten Fördersumme erfolgt einmalig nach Vorlage von Rechnun-
gen und Zahlungsnachweisen mit einer Summe von zumindest € 20.000,- (Netto), sofern eine 
budgetäre Bedeckung gegeben ist. 

Sollte dies nicht der Fall sein, so erfolgt die Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt, spä-
testens im nächsten Kalenderjahr. 

VI. Genehmigung der Förderung: 

Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung kann aus diesen Richtlinien nicht abgeleitet werden. 

Die Genehmigung der einzelnen Zuschussansuchen ist nach den Bestimmungen der NÖ 
Gemeindeordnung 1973 dem Bürgermeister vorbehalten. Nach Erfüllung der Förderungsvo-
raussetzungen erhält der Förderungswerber eine schriftliche Zusicherung unter Angabe des 
zuerkannten Betrages. 

Die Förderung wird nicht gewährt bzw. ausbezahlt wenn, 

 keine Antragslegitimation besteht, 

 im Förderantrag unrichtige Angaben gemacht wurden bzw. Angaben verweigert wur-

den, 

 wenn die vorgelegten Rechnungen älter als 1 Jahr sind oder 

 wenn das erforderliche Investitionsvolumen in der Höhe von EUR 20.000,00 nicht 

nachgewiesen wurde. 

VII. Inkrafttreten der Förderrichtlinien 

Diese Richtlinien gelten ab 01. Jänner 2018.“ 
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und 

mit Inkrafttreten der Richtlinien für die Direktförderung der Wirtschaft in der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya treten gleichzeitig die mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.1988 
in der derzeit gültigen Fassung erlassenen Richtlinien über die Förderung der Kreditgewäh-
rung an Betriebe der gewerblichen Wirtschaft mit dem Standort in der Stadtgemeinde Waid-
hofen an der Thaya - Pro Wirtschaft außer Kraft. 

und 

über die vergebenen Förderungen ist nach jedem Jahr dem zuständigen Ausschuss zu be-
richten.  

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Richtlinien über die Direktförderung von Fassadenrenovierungen in der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT: 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 25.02.1977 wurden Richtlinien zur Gewährung von Zinsen-
zuschüssen für die Fassadenrenovierung erlassen. Gefördert wird die Renovierung von 
Hausfassaden, die im Atlas der historischen Schutzzonen in Österreich I Städte und Märkte, 
herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, in allen drei Zonen und erhaltungswürdigen Zonen 
im übrigen Gemeindegebiet.  

Diese Richtlinien wurden zwischenzeitlich mehrmals abgeändert und finanziell angepasst. 
Die Förderung ist bei den Liegenschaftseigentümern uninteressant geworden. Der letzte An-
trag wurde vor 10 Jahren bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya eingebracht.  

Daher soll die Förderung von Fassadenrenovierungen von der Gewährung von Zinsenzu-
schüssen auf eine Direktförderung umgestellt und vereinfacht werden, wobei angedacht ist, 
Fassaden, die im Atlas der historischen Schutzzonen in Österreich I Städte und Märkte, her-
ausgegeben vom Bundesdenkmalamt, unter erhaltenswertes Altstadtgebiet (helle Fläche) 
ausgewiesen sind, zu fördern. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumord-
nung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 06.06.2017 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 20.06.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 20.06.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es werden nachstehende Richtlinien erlassen: 

„RICHTLINIEN ÜBER DIE DIREKTFÖRDERUNG VON 

FASSADENRENOVIERUNGEN 

in der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
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Zur Aufwertung der Waidhofner Innenstadt soll gezielt die Verschönerung des Erscheinungs-
bildes der Hausfassaden, die Erhaltung und Pflege der historisch wertvollen Fassaden geför-
dert und somit ein unterstützender Schritt zur Belebung der Altstadt mit einem sichtbar ver-
besserten Erscheinungsbild gesetzt werden. 

Der Gemeinderat behält sich vor, auch Förderungsansuchen zu behandeln, die durch diese 
Richtlinien nicht erfasst sind, wenn sie im Einzelfall förderungswürdig erscheinen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen 
zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt 
sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

I.) Allgemeine Bestimmungen 

1. Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gewährt für die Renovierung von straßen-
seitigen Hausfassaden einmalige, nicht rückzahlbare Zuschüsse bei bestehenden Haupt-
gebäuden im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya. Als förder-
fähig werden jedenfalls jene Fassaden angesehen, die im Atlas der historischen Schutz-
zonen in Österreich I Städte und Märkte, herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, unter 
erhaltenswertes Altstadtgebiet (helle Fläche) ausgewiesen sind (Siehe Planbeilage). 

2. Die zu öffentlichen Verkehrsflächen gerichtete Fassade einer Liegenschaft kann mehrere 
förderfähige Fassadenabschnitte aufweisen, wobei ein Fassadenabschnitt immer sämtli-
che Geschoße einer Schauseite umfasst. Eigene Fassadenabschnitte liegen jedenfalls 
vor, wenn diese gegen unterschiedliche Straßenzüge gerichtet sind.  

3. Jeder Fassadenabschnitt kann über einen Zeitraum von 10 Jahren nur einmal gefördert 
werden.  

4. Fassaden von Neu- oder Zubauprojekten, die innerhalb der letzten 10 Jahre baubehörd-
lich fertiggestellt wurden, sind nicht förderfähig. 

5. Zuschüsse können nur bei Vorliegen der in diesen Richtlinien festgelegten Voraussetzun-
gen und nach Maßgabe der finanziellen Mittel der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya gewährt werden. 

6. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht. Die gegenständ-
lichen Richtlinien können vom Gemeinderat jederzeit aufgehoben oder geändert werden. 

 

II.) Förderungsvoraussetzungen 

Die Direktförderung wird nur dann gewährt, wenn 

1. bezüglich des Aussehens der neuen Fassade vor der Renovierung das Einvernehmen 
mit der Stadtgemeinde (Bauabteilung) hergestellt wurde, 

2. die neue Fassade, nach Beurteilung der Stadtgemeinde, in das Ensemble passt, 

3. alle zivilrechtlichen Erfordernisse erfüllt sind und die erforderlichen Zustimmungserklä-
rungen, sowie allfällige erforderliche behördliche Bewilligungen  und/oder Genehmigun-
gen für die Durchführung der Arbeiten durch den Förderungswerber eingeholt wurden, 
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4. das Ergebnis der Renovierung den geltenden Normen entspricht, 

5. eine Förderung der Fassade bzw. des Fassadenabschnittes durch die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya länger als 10 Jahre zurückliegt,  

6. die vorgelegten Originalrechnungen samt Zahlungsnachweis zum Zeitpunkt der Förde-
rungseinreichung (Eingangsstempel) nicht älter als 6 Monate sind, 

7. sich der Förderungswerber verpflichtet hat, 

 für eine Kontrolle der Förderungsstelle oder einer von dieser beauftragten Person 
jederzeit nach Voranmeldung Zugang zu gewähren, 

 für den Fall der Nichteinhaltung der in diesen Richtlinien normierten Verpflichtungen 
den gewährten Zuschuss zurückzuzahlen. 

 

III.) Förderungswerber 

Ein Ansuchen um Förderung können einbringen: Eigentümer, Miteigentümer, Wohnungsei-
gentümer, Bauberechtigte, Vertretungsbefugte, Mieter und Pächter. 

 

IV.) Antragstellung 

1. Ansuchen sind mit dem dafür aufgelegten Formular bei der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya einzubringen. 

2. Dem Ansuchen sind Kopien der Originalrechnungen und der Originalzahlungsbelege, 
sowie eine Fotodokumentation der neuen Fassade anzuschließen und vorzulegen.  

 

V.) Förderungsausmaß 

Die Förderungshöhe beträgt 10% der anerkannten Investitionskosten (Brutto) je Fassaden-
abschnitt und wird begrenzt mit EUR 500,00. 

Bei unter Denkmalschutz stehenden Fassaden, kann ein Aufschlag von 20 % auf den aner-
kannten Förderbetrag geltend gemacht werden. 

Der Gesamtzuschuss für denkmalgeschützte Fassadenabschnitte beträgt somit max. 
EUR 600,00. 

Die ermittelte Förderungshöhe wird auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet. 

 

VI.) Anerkennung von Investitionskosten 

Als Investitionskosten werden alle an der Fassade durchgeführten Arbeiten, sowie dafür an-
fallende Materialkosten anerkannt. Ebenso sind Kosten für Fassadenreinigung, Gerüstung, 
Baustelleneinrichtung und –räumung, sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen anrechenbar. 
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Kosten für Behördenverfahren, Planungskosten, Lieferung oder Montage von Werbemitteln, 
Beleuchtungsanlagen, Behältnissen für Pflanzungen bzw. Pflanzen selbst sind nicht anre-
chenbare Investitionskosten. 

 

VII.) Zusicherung und Auszahlung 

Die Genehmigung der einzelnen Zuschussansuchen ist nach den Bestimmungen der NÖ 
Gemeindeordnung 1973 dem Bürgermeister vorbehalten. Nach Erfüllung der Förderungsvo-
raussetzungen erhält der Förderungswerber eine schriftliche Zusicherung unter Angabe des 
zuerkannten Betrages.  

Die der Förderstelle zukommenden Informationen unterliegen der Amtsverschwiegenheit ge-
mäß § 21 NÖ Gemeindeordnung sowie dem Steuergeheimnis der Bundesabgabenordnung. 

Die Auszahlung der zuerkannten Fördersumme erfolgt einmalig nach Vorlage von Rechnun-
gen und Zahlungsnachweisen, sofern eine budgetäre Bedeckung gegeben ist. 

Sollte dies nicht der Fall sein, so erfolgt die Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt, spä-
testens im nächsten Kalenderjahr. 

VII.) Inkrafttreten 

Diese Richtlinien gelten ab 01. Jänner 2018.“ 

 

33601



 

33602



und 

mit Inkrafttreten der Richtlinien über die Direktförderung von Fassadenrenovierungen in der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya treten gleichzeitig die mit Gemeinderatsbeschluss 
vom 25.02.1977 in der derzeit gültigen Fassung erlassenen Richtlinien zur Gewährung von 
Zinsenzuschüssen für die Fassadenrenovierung außer Kraft. 

und 

über die vergebenen Förderungen ist nach jedem Jahr dem zuständigen Ausschuss zu be-
richten. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

28.06.2017 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Subvention Verein „Pro Waidhofen“ - Adventzauber 2017 

StR Mag. Thomas LEBERSORGER hat an der Beratung und Beschlussfassung über diesen 
Tagesordnungspunkt nicht teilgenommen. 

SACHVERHALT: 
Es liegt ein Subventionsansuchen des Vereins „Pro Waidhofen“, 3830 Waidhofen an der 
Thaya, Bahnhofstraße 15, vom 31.05.2017 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya am 01.06.2017), vor. Darin heißt es: 

„Ansuchen: Subvention Adventzauber 2017 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

der Verein ProWaidhofen, dessen Tätigkeit keine politischen Ziele verfolgt, bezweckt gemäß 
seiner Statuten die Förderung der Wirtschaft und Vereine in Verbindung mit der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya. 
 
Im Jahr 2014 hat der Verein ProWaidhofen in Kooperation mit dem Projekt 
[Innen]Stadtentwicklung erstmalig die Organisation und Durchführung des Adventmarktes 
„Waidhofner Adventzauber“ übernommen. 
 
Im Jahr 2014 konnten bereits 49 Aussteller gewonnen werden, die an den drei 
Ausstellungstagen ca. 3.500 Besucher in die Waidhofner Innenstadt gelockt haben. Im Jahr 
2015 wurden die verfügbaren Ausstellungsflächen vergrößert und neben dem Stadthotel 
auch der Hauptplatz nördlich des Rathauses mit einbezogen. Dadurch konnte 69 Ausstellern 
Platz geboten werden. Im Jahr 2016 wurden 72 Aussteller und eine Besucherzahl von ca. 
5.500 gezählt.  
 
In den drei Jahren seines Bestehens hat sich der Waidhofner Adventzauber zu einem 
Fixpunkt in der Vorweihnachtlichszeit entwickelt. Er führt zu einer merklichen Belebung der 
Innenstadt und ist damit ein entsprechender Umsatzbringer für die Waidhofner Handels-, 
Gewerbe- und Gastronomiebetriebe. 
 
Auch für 2017 ist die wiederum geplant, den Waidhofner Adventzauber zu veranstalten. 
 
So wie in den Vorjahren, soll der Bereich nördlich des Rathauses vom Gasthaus „Antnwirtin“ 
bis zur Waldviertler Sparkasse gesperrt und für Aussteller reserviert werden. Für diesen 
Bereich (Hauptplatz 23-29) ist die Anmietung von Markthütten geplant. Diese sollen auf den 
verfügbaren KFZ-Abstellplätzen aufgestellt werden. Dies jedoch unter dem Augenmerk, dass 
der Fließverkehr während der „Nicht-Markt-Zeiten“ normal aufrecht erhalten bleibt. Die Sperre 
des Markt-Bereiches soll im Zeitraum 2 Stunden vor bis 2 Stunden nach den jeweiligen Markt-
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Öffnungs-Zeiten erfolgen. 
 
 
Um entsprechend viele Besucher anzulocken, soll das Rahmenprogramm erweitert und die 
Werbung nochmals intensiviert werden. 
 
Da die gesamte Waidhofener Wirtschaft, darunter auch Betriebe, die nicht Mitglied des 
Vereins Pro Waidhofen sind, sowie die Stadtgemeinde Waidhofen durch diese Aktivität 
profitieren ersuchen wir für das Jahr 2017 um Gewährung einer Subvention in Höhe von 
€ 2.000,00 durch die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zur Unterstützung dieser 
wichtigen Maßnahmen zur Durchführung des „Waidhofner Adventzaubers“. Weiters ersuchen 
wir wie in den Vorjahren um Unterstützung durch Sachleistungen wie zB die Bereitstellung 
von Ausstellungsflächen im Rathaus mit den entsprechenden Vor- und Nacharbeiten, 
Reinigung, Auf- und Abbau der Verkehrsschilder, Bereitstellung der notwendigen 
Elektroinstallationen und Beschallungsanlagen, etc. 
 
Trotz vieler freiwilliger Arbeitsstunden und der Verrechnung von Standgebühren für die 
Aussteller ist es nicht möglich, diese Veranstaltung kostendeckend durchzuführen, weshalb 
die o. a. Unterstützung unverzichtbar für das Zustandekommen der Veranstaltung ist. 

 
Wir bitten Sie im Interesse der Wirtschaft von Waidhofen an der Thaya um eine positive 
Beschlussfassung in der nächsten Gemeinderatssitzung. 

 

Danke für Ihre Unterstützung. 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

Ulrike Ramharter (Obfrau)“ 

Wie auch in den vergangenen Jahren sollen die Ausstellungsflächen im Rathaus, die Vor- 
und Nachbereitungsarbeiten, die Reinigung, der Auf- und Abbau der Verkehrsbeschilderung, 
die Bereitstellung der notwendigen Elektroinstallationen und Beschallungsanlagen von der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zur Verfügung gestellt werden. 

Die anfallenden Personalkosten, die Stromkosten und die Aufwendungen für Fahrzeuge sol-
len von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen werden. 

Im Jahr 2016 wurden lt. Aufstellung von Frau Martina Fröhlich, Personalabteilung der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya vom 17.01.2017 für die Veranstaltung Adventzauber 
2016 EUR 8.484,32 an internen Vergütungen verbucht. 

In den letzten Jahren wurden an den Verein „Pro Waidhofen“ folgende Beträge an Subven-
tionen für die Abhaltung des Adventzaubers gewährt: 

Jahr Betrag in EUR Beschluss vom  

2014 1.000,00 2014-07-29; Punkt 5 

2015 2.000,00 2015-10-21, Punkt 13 
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2016 2.000,00 2016-10-19, Punkt 6 

 

ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Für den Adventzauber 2017 müssen gegenüber 2016 sämtliche Verkaufsstände vom Wirt-
schaftshof zum Rathaus transportiert werden, dadurch fallen zusätzliche Kosten an. Unter 
Berücksichtigung des Aufwandes des Jahres 2016 und des zusätzlich notwendigen Trans-
portes werden die Kosten an internen Vergütungen nach Absprache mit dem Wirtschafts-
hofleiter Christoph Bittermann auf EUR 8.700,00 geschätzt. 

Haushaltsdaten: 
1. NVA 2017: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/7710-7570 (Maßnahmen zur Förde-
rung des Fremdenverkehrs, Subventionen an Vereine) EUR 8.800,00 
gebucht bis: 31.05.2017 EUR 3.000,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 3.000,00 

1. NVA 2017: ordentlicher Haushalt Haushaltsstelle 1/8280-7285 (Märkte, Interne Vergütun-
gen) EUR 15.500,00 
gebucht bis: 31.05.2017 EUR 36,90 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 13.12.2016, Punkt 5 a) der Tagesordnung, beschlos-
sen, die Ausgabenansätze des ordentlichen Voranschlages für Investitionen und Instandhal-
tungen bis zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2017 mit 20 % zu 
sperren. Ausgenommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden 
Betriebskosten. 

Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bau- und Raumord-
nung, Wohnbau, Tourismus und Stadterneuerung in der Sitzung vom 06.06.2017 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 20.06.2017 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 20.06.2017 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Ausgabensperre wird für den nachstehend angeführten Ausgabenansatz aufgehoben: 
1/7710-7570 (Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs, Subventionen an Vereine) 

und 

es wird dem Verein „Pro Waidhofen“, 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 15, 
für die Durchführung des Adventzaubers 2017, eine Subvention, in der Höhe von 

EUR 2.000,00 
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gewährt, wobei eine Gesamtabrechnung vorgelegt werden muss 

und 

die Ausstellungsflächen im Rathaus, die Vor- und Nachbereitungsarbeiten, die Reinigung, 
der Auf- und Abbau der Verkehrsbeschilderung, die Bereitstellung der notwendigen Elektro-
installationen und Beschallungsanlagen werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Personalkosten, die Stromkosten und die Auf-
wendungen für Fahrzeuge in der Höhe von ca. 

EUR 8.700,00 

werden von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernommen 

und 

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 24 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der GRÜNE und 
GR Reinhard JINDRAK (SPÖ)). 

Gegen den Antrag stimmen 3 Mitglieder des Gemeinderates (StR Franz PFABIGAN (SPÖ), 
GR Andreas HITZ (SPÖ) und GR Stefan VOGL (SPÖ)). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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